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Gesuch um Dispensation vom Pflichtunterricht 

 

Name/Vorname        Klasse       

Adresse        PLZ/Wohnort       

Betrifft Schultag(e) vom       

 

Name der Lehrperson einverstanden (Visum) nicht einverstanden (Visum) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

HINWEIS 
 
Beurlaubungen während der Unterrichtszeit können grundsätzlich nicht gewährt werden. Ausnahmen erteilt der 
Direktor nur in ganz zwingenden und begründeten Fällen, wenn ein schriftliches Gesuch mindestens 2 
Wochen vorher eingereicht wurde. 
 
Art. 4 Absenzen- und Disziplinarreglement: „Als voraussehbare Absenzen gelten namentlich: 

 

a) Militär-, Zivilschutz- und Feuerwehrdienst sowie andere öffentliche Dienste 
b) Familienanlässe 
c) Teilnahme an Kursen 
d) Teilnahme an Sportanlässen 
e) Betriebsanlässe 

 
Der Direktor entscheidet auf schriftliches Gesuch hin über die Bewilligung solcher Absenzen nach Rücksprache 
mit den Lehrkräften. 
 
Art. 5 Absenzen- und Disziplinarreglement: „ Als unentschuldigt gilt jede voraussehbare Absenz, die nicht vorher 
bewilligt worden ist“. 
 

 

Eine Dispensation kann nur in eindeutig begründeten und dringenden Fällen gewährt werden. 
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Ausführliche Begründung Ihres Dispensationsgesuches (Aufgebote usw. sind beizulegen): 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Beilagen:        Datum:       

        

 

 

Unterschriften:  

  

der/des Lernenden:       

 

des gesetzlichen Vertreters:       

 
des Berufsbildungs-
verantwortlichen:       

 

 

 

Das Gesuch muss spätestens 2 Wochen vor dem gewünschten Dispensationstermin zusammen mit dem 
Absenzenbüchlein zur Bearbeitung auf dem Schulsekretariat eingereicht werden. Kurzfristig eingereichte 
Gesuche oder solche ohne Absenzenbüchlein werden grundsätzlich nicht behandelt. Das Dispensationsgesuch 
ist von den betreffenden Lehrpersonen visieren zu lassen. 

 
 


